
Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.       02.05.2023 

Amt/Sachgebiet: SG Allgemeine Bauverwaltung 

Bearbeiter:     Herr Grummt 

 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  

Nr. 3.1-027/2023 
 
 

 

 

Gremium Termin Behandlung TOP 

Technischer Ausschuss 09.05.2023 öffentlich  

 

 

 

Betreff: Beschluss zum Antrag auf Ausnahme von den Festsetzungen der Satzung 

über die Gestaltung von Solaranlagen im Dachbereich der "Historischen 

Altstadt" 

 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Technische Ausschuss beschließt, dem Antrag auf Ausnahme von den Festsetzungen der 

Satzung über die Gestaltung von Solaranlagen im Dachbereich der „Historischen Altstadt“ in 

Bezug auf die Errichtung einer Aufdachinstallation einer Photovoltaik-/Solarthemieanlage in 

Höhe von 8 – 12 cm an Stelle der im § 5 Punkt 1 bestimmten flächenbündigen Integration in 

die Dachhaut, sowie der Beibehaltung der bestehenden matt dunkelbraunen Dacheindeckung, 

in Abweichung der ebenfalls im Punkt 1 bestimmten Anpassung der Farbe des Dachbelages 

mit der matt anthraziten Farbgebung der Photovoltaik-/Solarthemieanlage, für das Dach des 

Wohnhauses Am Graben 4, Flurstück 181 der Gemarkung Frankenberg, zuzustimmen. 

 

 

Sachverhalt: 
 

Die Satzung über die Gestaltung von Solaranlagen im Dachbereich der „Historischen 

Altstadt“ wurde am 27. Januar 2012 beschlossen und am 11. Januar 2013 im Amtsblatt 

bekannt gemacht.  

 

In der Satzung wurde unter § 5 bestimmt, dass Ausnahmen vom Technischen Ausschuss 

entschieden werden. 

 

Die beantragte Ausnahme betrifft kein denkmalgeschütztes Gebäude. 

 

keine finanziellen Auswirkungen 

 

 
 

   

Bürgermeister  Amtsleiter 
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